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del Nationalrates XVill. Gesetzgebungsperiode 

ORIGINAL 
A N T RAG No. * .... ~o1:.l2_1 A 

Präs.: 29. JAH. 1992 
•• II •••• aw·· ............ II .... Doae 

der Abgeordneten Schmidtmeier, D17-.Lukesch.,Kiermaier l ingrid 

Tichy-Schredar 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetzuber dle 

Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen geändert wird 

Der Nat1.onalrathat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über die BesGhäftigung von Kindern und Jugend­

lichen 1987, BGBl. Nr. 599, wird geändert wie folgt: 

.,. 

1. Nach S 18 Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt: 

"(3a) Durch Kollektivvertrag kann für das Gastgewerbe 

abweichend von Abs. 3 d1e Beschäftigung Jugendlicher an auf­

einanderfolgenden Sonntagen innerhalb eines vom Kollekt1.v~ 

vertrag festzulegenden Zeitraumes von höchstens 23 Wochen pro 

Kalenderjahr zugelassen werden. Innerhalb eines Kalender­

jahres dürfen die Jugendlichen jedoch höchstens an 

23 Sonntagen beschäftigt werden. In diese Zahl ist die Hälfte 

der Sonntage einzurechnen, die in die Zeit des Besuchs e~ner 

lehrgangs- oder .saisanmäßi.gen Berufssch.ule fallen." 

2. S 19 Aha .• 2 und 1 lautet: 

"(2) Jugendliche. die gern. S 18 Abs. 2 an Sonntagen be­

schäftigt werden. haben Anspruch auf eine ununterbrochene 

43-stündige Freizeit 1.n der dec Sonntagsarbeit folgenden 

Arbeitswoche. 

(3)Jugendliche 1m' Gastgewerbe haben Anspruch auf eIne 

ununterbrochene wbchentliche Freizeit von zwei zusammen-
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hängenden Kalendertagen. Dies gilt nicht, wenn eine Wochen­

freizeit gemäß Abs. 1 eingehalten wird und in die folgende 

Arbeitswoche ein betrieblicher Sperrtag fällt, an dem der 

Jugendliche nicht beschäftigt wird." 

J. Nach § 27 wird folgender § 27a samt überschrift eingefügt: 

"Anzeigepflicht 

§ 27a (I) Der Dienstgeber hat dre Beschäftigung von 

Jugendlichen an aufeinanderfolgenden Sonntagen gern. § 18 

Abs. 3a dem Arbeitsinspektorat anzuzeigen. Diese Anzeige hat 

zu enthalten: 

,,," 
1. Den Zeitraum, für den die Beschäftigung an aufeinander-

folgenden Sonntagen vorgesehen ist. sowie jenen~ Zeit­

raum, in. dem die Jugendlichen an Sonntagen' und an be­

trieblichen Sperrtagen in Sinne des § 19 Abs. 3 nicht 

besch~ftigt werden, 

2. Zeiten des Besuches einer lehrgangs- oder saisonmäßigen 

Berufsschule, soweit diese in den Zeitraum gern. § 18 

Abs. 3a fallen, 

3. Familien- und Vornamen der Jugendlichen sowie das 

G.eburtsdatum. 

(2) Die Anzeige gern. Abs. 1 hat spätestens 2 Wochen vor 

Beginn der' Beschäftigung Jugendlicher gern. §\18Abs. ·Ja. zu 

erfolgen. 

( 3) Das Arhei t SI nspektora t hat Anzeigen gemäß Abs. ·1 auf 

Verlangen den gesetzlIchen Interessenvertretungen der Arbeit­

geber und Arbeitnehmer zugänglich zu machen." 

280/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)2 von 7

www.parlament.gv.at



- 3 -

4. Der bisherige Text des § 34 erhält die ~ezeichnung "(1)". Der;) 

§ 34 wird folgender Abs. 2 angefügt: 

"(2) Die §§ 18 Abs. 3a, 19 Abs. 2 und 3 SOWle § 27a, in 

der Fassung. des Bundesgesetzes.BGBl. Nr. XXXXX,tretenmiL 

1. Mai 1992 in Kraft." 

In formeller. Hinsicht wird v.orgeschlagen den gegenständlichen 

Antrag unter. Verzicht auf die' .erste Le·sung- dem Auss.chuß:. tür 

Arbeit und Soziales zuzuweisen. 
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E R L Ä 0 T E RUN GEN 

Allgemeln~s: 

Von Arbeltgeberseite wird seit längerem elne FJexihiJisierung 

des Sonntagsarbe.itsverbo>tes für. Jugendlic,he ,im'Ga'stg.ewerbe ange~-' 

strebt. Für Zeiten der Hochsaison bzw. der Arbeitsspitzen soll 

die Beschäftigung von Jugendlichen an jedem Sonntag zulässig 

sein. 

Der vorliegende Entwurf trägt diesem Anliegen Rechnung. Die 

Beschäftigung von Jugendlichen an aufeinanderfolgenden Sonntagen 

soll zulässig sein, wenn 

1. der Kollektivvertrag dies zuläßt, 

2. die 5.-Tage-Wocheeingehaltenwird, 

3. e~n Ausqle'ich durch freie Sonnt:age außerhalb 'd~r vom· 

Kollektivvertrag festgesetzten zeiträume erfolgt (sodaß, 

wenn aufgrund kollektivvertraglicher Zulassung während 

insgesamt 23 Wochen an jedem Sonntag gearbeitet wurde, für 

die anderen Zeiträume innerhalb des Kalenderjahres eine 

Sonntagsarbeit für Jugendliche nicht mehr erlaubt ist). 

Zu Z 1 (S 18 Abs. 3a): 

Gemäß S 18. Abs.. 3 muß. bei Beschäftigung .von Jugendlichen im· 

Gastgewerbe jeder zweite' Sonntag arbeitsfrei bleiben. S 18 

Abs. 3a des Entwurfes sieht nunmehr vor, daß der Kollektivver­

trag für den Bereich des Gastgewerbes. davon Ausnahmen. zulassen 

kann. Es hleibt'dem' Ko'llektivvertrag überlassen, den Zeitraum;'" 

für den diese abweichende Regelung gilt, festzusetzen, doch 

darf - schon wegen des notwendigen Ausgleiches - dieser Zeitraum 

pro Kalenderjahr nur 6 Monate betragen. Der Zeitraum von 6 

Monaten nuß jedoch nicht durchgehend sein. Der Kollektivvertra;g 

ist vielnehr frei i beliebigR Z~~tblöcke für die durchgehende 

280/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)4 von 7

www.parlament.gv.at



- 5 -

Sonntagsarbeit festzusetzen, wobei nur das Hbchstausmaß zu 

beachten ist. 

Die vorgeschlagene Ausnahmeregelungermbglicht keine 'Reduzierung 

der den Jugendlichenzus}tehenden. freien S.annt·age,. sondern·' be­

wirkt nur eine Verschiebung. Insgesamt muß weiterhin die Hälfte 

der Sonntage arbeitsfrei bleiben. Da auch die Sonntage abzu­

ziehen sind, die in den gesetzlichen Mindesturlaub (fünf Wochen) 

fallen, dürfen die Jugendlichen in den Fäl:len des Ahs. 3a inner­

halb eines Kalenderjahre hbchst~ns an 23 Sonntagen beschäftigt 

werden. Weiters sind die Hälfte der Sonntage einzurechnen, die 

in die Zeit des Besuchs e1ner lehrgangs- oder saisonmäßigen 

Berufsschule fallen. 

Will der Dienstgebe.r aufgrund einer kalI ektivve'rtrag:l iche.n 

Zulassung gern. Abs. 3a Jugendliche. an aufeinanderfolgenden 

Sonntagen beschäftigen, so muß er diese Sonntage ebenso wie die 

dafür als Ausgleich zustehenden zusätzlichen freien Sonntage 1m 

vorhinein festl~gen. Der Dienstgeber muß eine ent~prechend~ 

Anzeige an die Arbeitsinspektion erstatten (§ 27a). 

über die Beschäftigung von Jugendlichen an Sonntagen sind gern. 

§ 26 Abs. 1 Z 5 Aufzeichnungen zu führen. 

Zu Z 2 (§ 19 Abs. 2 und 3): 

Zu Abs. 2: Der erste Satz des §19 Abs. 2 hat in der Praxis zu 

Auslegungsschwierigkeiten geführt. Vereinz.e.ltwurdedie -recht­

lich nicht haltbare - Auslegung vertreten, daß § 19 Abs. 1 

generell im Gastgewerbe nicht gilt. Durch die im Entwurf vorge­

sehene neue Formulierung des ersten Satzes soll eine KlarsteI­

lung erfolgen. 
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Zu Abs. 3: Im Hinblick auf das Freizeit- und Erholungsbedürfnis 

der Jugendlichen, ihre familiären und sozialen Kontakte sowie 

ihre körperliche und geistige Entwicklung sind arbeitsfreie 

Wochenendenbesonclers.wichtig. Eine entsprechende freiz_eib; 

während der Arbeitswoche mag zwar in arhei.tsmediz"ini.scher, Hin­

sicht gleichzuhalten seini. kann aberaus:s.oz;ial,polit·ischen·und: 

gesellschaftspolitischen Erwägungen nicht für gleich günstig 

gehalten werden.wie eine entsprechende Freizeit am Wochenende. 

Im Interesse der Betriebe wird nunmehr fUr Jugendliche im Gast'­

gewerbe unter bestimmten Voraussetzungen eine Beschäftigung an 

aufeinanderfolgenden Wochenenden erlaubt (Z 1). Als gewisser 

Ausgleich für diese Verschlechterung wird die Wochenfreizeit auf 

48 stunden erhöht und vorgesehen9- daß den Jugendlichen im Gast­

gewerbe bei Sönntagsarbeit zwei zusammenhängende freie Tage 

während der Arbei.tswoche:zu gewähren sind (S-Tage,..Woche) .• 

Die arbeitsfreien Tage müssen aus den Aufzeichnungen gern. § 26 

Abs. 1 Z 5 hervorgehen. 

Eine Ausnahme von dem Anspruch auf e~ne ununterbrochene 48-stün­

dige Wochenfreizeit wird für jene Fälle vorgesehen, in denen der 

Sonntag arbeitsfrei bleibt und in der folgenden Woche ein be­

trieblicher Sperrtag besteht. In diesem Fall besteht Anspruch 

auf eine 43-stündige Freizeit und den Sperrtag. An diesen Tagen 

darf der Jugendliche. mitkeinerlei.Arbeiten bes.chäftigt werden. 

Wenn am Sperrtag die Berufsschule besucht wird, bestehtAnspruch~ 

auf eine ununterbrochene Wochen ruhe von 48 Stunden, da die zeit 

des Beruf.s.schulbesuchs i.n die Arbeits.zeit. einz,urechnen. ist. 

Zu Z 3 (§ 27 a) : 

Die für Fälle des § 18 Abs. 3a vorgesehene Meldepflicht soll 

eine wirksame Kontrolle durch die Arbeitsinspektion ermöglichen~ 
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Die Anzeige hat jene Zeiträume zu bezeichnen, für die die durch­

gehende Sonntagsarbeit vorgesehen ist sowie jene Zeiträume, 

während deren Sonntag sarbe it überhaupt nicht. gel.eistet werde,n 

darf. weiters s'ind betriebliche Sperrtageim Sinne des.§ 1:9 

Abs. 3 zu melden. 

nie übermittlung von Abschriften an die Interessenvertretungen 

hat durch die.Arbeitsinspektion auf' Antra'g zuerfolgeu·.Zu­

ständige gesetzliche Interessenvertretungen sind die Arbeiter­

kammern und die Handelskammern. 

"\~ 
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